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Einführung 
 
Die Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität 
Hamburg zählt zu den ersten deutschen Ausbildungseinrich-
tungen, die sich der Herausforderung stellen, Juristen in der 
ökonomischen Analyse des Rechts zu unterrichten. In den 
USA gehören rechtsökonomische Studien bereits seit Jahren 
zum Standard des Lehrprogramms. Die Nachfrage nach 
ökonomisch vorgebildeten Juristen durch grenzüberschrei-
tend tätige Kanzleien, Unternehmensberatungen, politischen 
Beratungsgremien und Forschungsinstituten ist in den letzten 
Jahren sprunghaft angestiegen. Bereits für Studium, erste 
Juristische Staatsprüfung  und anschließendes Referendariat 
bietet die ökonomische Analyse des Rechts eine wichtige und 
sinnvolle Erweiterung des rechtlichen Argumentations-
instrumentariums. 
 
Die ökonomische Analyse des Rechts setzt an der Schnitt-
stelle zwischen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an. 
Ihr Hauptaugenmerk gilt den Grundlagen menschlichen Ver-
haltens und der gezielten Bewertung der Steuerungswirkun-
gen des Rechts. In den U.S.A. sind rechtsökonomische 
Überlegungen Bestandteil richterlicher Rechtsfindung. Das 
wird schon durch frühe und heute berühmte Gerichtsurteile 
belegt, etwa zur Eingrenzung des Fahrlässigkeitsbegriffs 
(Learned Hand Formel). 
 
Die ökonomische Analyse kann aber nicht nur zu gut begrün-
deten Entscheidungen des Einzelfalles beitragen. Der 
verantwortungsvolle Umgang mit knappen Ressourcen – 
Nachhaltigkeit, soziale Verträglichkeit – erfordert ökonomi-
sches Grundverständnis. Das Analyseinstrumentarium der 
Ökonomik versetzt den Juristen in die Lage, die Wirkungs-
weise gesetzlicher oder vertraglicher Rechtsregeln im wirt-
schaftswissenschaftlichen Kontext und unter Berücksichti-
gung empirischer Daten zu erfassen. Die ökonomische 
Analyse des Rechts geht damit an entscheidender Stelle über 
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das in der Juristenausbildung klassisch vermittelte 
Gerechtigkeitsdenken hinaus. Der konkrete Nutzen für die 
juristische Argumentation von Anwälten, Unternehmens-, 
Wirtschafts- oder Steuerberatern liegt in der zielgenauen 
Bewertung der Anreizwirkungen von komplexen 
Vertragswerken und in- oder ausländischen Normtexten und 
ist deshalb Grundvoraussetzung jeder erfolgreichen 
Rechtsberatung. 
 
Das Angebot im Schwerpunktbereich VI „Ökonomische 
Analyse des Rechts“ macht Studierende mit Nutzen und 
Chancen der rechtsökonomischen Argumentation vertraut 
und bereitet sie damit gezielt auf die national wie international 
immer mehr gefragte interdisziplinäre Perspektive zwischen 
Wirtschafts- und Rechtspraxis vor. 
 
Die folgende Beschreibung gibt einen Einblick in Ziele, 
regelmäßige Veranstaltungen und Rechtsgrundlagen des 
Schwerpunktbereichs. Vor allem soll sie dazu anregen, sich 
mit dem Nutzen der ökonomischen Analyse des Rechts als 
wertvolle Spezialisierung innerhalb der Juristenausbildung 
auseinanderzusetzen. 
 
Prof. Dr. Stefan Voigt 
– Koordinator des Schwerpunktbereichs VI – 
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A. Schwerpunktbereich „ Ökonomische Analyse des 
Rechts “ 
 
Die „Ökonomische Analyse des Rechts“ wird seit dem 
Sommersemester 2005 als Schwerpunktbereich der Juristen-
ausbildung angeboten (SPB VI). Die Universität Hamburg ist 
damit die erste rechtswissenschaftliche Fakultät in Deutsch-
land, die die ökonomische Analyse institutionalisiert in die 
Juristenausbildung einführt. 
 

Die Ausbildung im Schwerpunktbereich umfasst 
16 Semesterwochenstunden. Darüber hinaus können frei-
willig weitere Veranstaltungen zur Spezialisierung besucht 
werden. 

 

In jedem Semester wird mindestens ein Seminar angeboten. 
Bei ordnungsgemäßer Anmeldung kann innerhalb des 
Seminars auch die Examensleistung erbracht werden. 
Empfehlenswert ist es, das Seminar im zweiten Schwer-
punktsemester und in Vorbereitung auf die häusliche Arbeit 
im Rahmen des universitären Teils der ersten Staatsprüfung 
zu besuchen. 

 

Den Abschluss der Ausbildung bildet die Schwerpunkt-
bereichsprüfung. Die Zulassung zu diesem universitären Teil 
der ersten Staatsprüfung kann nach dem fünften Fach-
semester beantragt werden. 
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B. Ziele und Überblick über die Veranstaltungen 
 

Das Ziel der Ausbildung im Schwerpunktbereich „Ökonomi-
sche Analyse des Rechts“ besteht darin, das ökonomische 
Analyseinstrumentarium für die Bewertung juristischer Sach-
verhalte und Fragestellungen fruchtbar zu machen. 
Juristische Probleme – gleich welchen Rechtsbereichs – 
können mit der Ökonomik systematisch analysiert werden. 
Teilnehmer des Schwerpunktbereichs gewinnen aus der 
Kenntnis ökonomischer Untersuchungsmethoden eine 
zusätzliche Ebene der Argumentation zur Durchdringung 
rechtlicher Fragestellungen und Lösungsansätzen. 
 
Dementsprechend stehen nicht Detailkenntnisse in einzelnen 
Rechtsbereichen im Vordergrund. Das alle Kurse über-
spannende Lernziel besteht vielmehr darin, ein funktionales 
Verständnis von Rechtsproblemen zu entwickeln. 
 
Zum Erlernen und zur Übung des ökonomischen Analyse-
instrumentariums werden über zwei Semester aufeinander 
aufbauende und miteinander kommunizierende Lehrveran-
staltungen angeboten: Das Kursangebot im Wintersemester 
umfasst vier einführende Kurse (1) zum ökonomischen 
Analyseinstrumentarium allgemein sowie (2) zu seiner 
Anwendung auf ausgewählte Rechtsregeln. Einführende 
Anwendungsbeispiele liefern die Kurse (3) zu Unternehmung 
und Corporate Governance sowie (4) zum Justizwesen. 
 
Im Sommersemester werden drei weiterführende Kurse sowie 
ein Seminar angeboten. Die Kursinhalte betreffen (5) die 
Unternehmensfinanzierung als Anwendungsbeispiel ökono-
mischer Grundfragen der Kapitalbeschaffung, (6) das Ver-
tragsrecht mit seiner höchstrichterlichen Entscheidungspraxis 
und (7) die ökonomischen Konsequenzen bestimmter 
Verfassungsinhalte. 
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Das im Sommersemester (8) angebotene Seminar soll dazu 
anregen, die erworbenen Kenntnisse eigenständig lege artis 
vorzustellen und im Diskurs mit Kommilitonen und Lehrenden 
zu vertiefen. 
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C. Die Kurse im Einzelnen  
 

Wintersemester – Grundlagen 
 

Kurs 1: 
Einführung in die Ökonomik: Grundannahmen  

und Analyse-Instrumentarium (2 SWS) 
 
Unter welchen Bedingungen werden Tempolimits ein-
gehalten? Unter welchen Umständen muss damit gerechnet 
werden, dass eine der Vertragsparteien von der anderen 
ausgebeutet wird – oder: welche vertraglichen Regeln ermög-
lichen einen friktionsfreien Austausch der Parteien? Wie ist 
über das bilaterale Vertragsverhältnis hinaus Effizienz 
und/oder Gerechtigkeit zu erzielen – oder: was kann man tun, 
um lebenswichtige Güter (z.B. Spenderorgane) effizient und 
(oder) gerecht zuzuteilen? 
 
Um diese Fragen beantworten zu können, wird zunächst ein 
Verhaltensmodell benötigt, das Auskunft darüber gibt, wie 
sich Menschen in verschiedenen Situationen wahrscheinlich 
verhalten. Die Veranstaltung führt ein in die Grundannahmen  
des ökonomischen Ansatzes. In der Veranstaltung wird auch 
ein Überblick über Analysemöglichkeiten strategischer Inter-
aktionssituationen („Spieltheorie“) geboten. 
 
Die hier vermittelten Kenntnisse schaffen die Grundlagen für 
die Analyse menschlichen Handelns. Dazu gehören 
Managemententscheidungen, aber auch Entscheidungen von 
Regierungen, Richtern und Interessenverbänden. 
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Kurs 2: 
Ökonomische Analyse des Rechts:  

Rechtsregeln ökonomisch analysieren (2 SWS) 
 
Welche Konsequenzen hat die konkrete Ausgestaltung von 
Eigentumsrechten auf die konkrete Nutzung von 
Ressourcen? Welcher Akteur sollte für einen Schaden haftbar 
gemacht werden? 
 
Die Veranstaltung dient dazu, die Studierenden mit den 
grundlegenden Konzepten und Methoden der ökonomischen 
Analyse des Rechts vertraut zu machen. Während Kurs 1 die 
Grundlagen des ökonomischen Verhaltenmodells im Über-
blick bietet, geht es hier um seine Anwendung auf zentrale 
Rechtsfragen. 
 
Ziel der Veranstaltung ist es, die Studierenden in die Lage zu 
versetzen, zentrale Argumentationsformen der Rechts-
ökonomik selbständig anzuwenden.  
 
 

Kurs 3: 
Unternehmung: Corporate Governance im Spiegel der 

ökonomischen Analyse des Rechts (2 SWS) 
 
Warum kommt es zur Unternehmung und warum wird eine 
bestimmte Rechtform gewählt (GbR, OHG, AG)? Welche 
Unterschiede ergeben sich zwischen Unternehmung und 
Vertrag? Entstehen innerhalb der Unternehmung Kosten, die 
bei einem Vertrag nicht oder anders entstünden (Gover-
nance-Kosten)? Wie ist die Interaktion von Markt, Vertrag und 
Unternehmung verständlich zu machen? 
 
Die Veranstaltung führt in die ökonomischen Grundlagen der 
Unternehmung, der Unternehmensführung und -überwachung 
ein. Der allgemeine Teil widmet sich dem Übergang vom 
Vertrag zur Unternehmung (Gesellschaftsgründung). In den 
folgenden Veranstaltungsteilen wird die Unternehmens-
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führung und -überwachung (Corporate Governance) bei der 
börsennotierten Aktiengesellschaft untersucht. Begonnen 
wird mit der internen Corporate Governance und den Unter-
schieden in den Präferenzen von einerseits Geschäftsleitern 
(Vorständen) und andererseits Prinzipalen (Aktionären). Hier-
aus werden die Rolle und Funktion von Aufsichtsrat (interne 
Governance), von Abschlussprüfern und Banken (inter-
mediäre Governance) und des Markts für Unternehmens-
übernahmen erschlossen (externe Governance). 
 
Lernziel der Veranstaltung ist die Erkenntnis vom Nutzen der 
ökonomischen Analyse für die Verknüpfung juristischen 
Wissens zum Handels-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 
und der Verknüpfungen bei der Corporate Governance. 
 
 

Kurs 4: 
Ökonomische Analyse des Justizwesens (2 SWS) 

 
Welche ökonomischen Konsequenzen hat es, wenn Richter 
unabhängig sind? Mit welchen Konsequenzen müssen wir 
rechnen, wenn sie korrupt sind? Verschafft eine Hierarchie 
der Spruchkörper (AG, LG, OLG, BGH und BVerfG) Vorteile? 
 
Ökonomisch zu denken heißt, in Anreizen zu denken. Diese 
Veranstaltung zeigt, dass auch die Organisationsstrukturen 
des Justizwesens Anreizwirkungen auf richterliches Verhalten 
haben und damit bedeutsam für die Rechtsentwicklung sind. 
Die unterschiedlichen Verfahren der Richterernennung, -
beförderung, -versetzung, -abberufung usw. wirken sich auf 
die Anreize der einzelnen Handelnden aus. Rechtliche 
Institutionen, wie insbesondere die eingeschränkte Haftung 
von Richtern („Spruchprivileg“, § 839 II 1 BGB) sind von 
Bedeutung. Gefragt wird, welche Konsequenzen von diesen 
unterschiedlichen Strukturen ausgehen. 
 
Lernziel dieses Kurses ist es, den überspannenden Bogen 
des Schwerpunktbereichs auf Grundlage des allgemeinen 
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Instrumentariums der ökonomischen Analyse des Rechts für 
das Verständnis denknotwendiger Institutionen der Rechts-
pflege fruchtbar zu machen. 
 
Ergänzende freiwillige Veranstaltungen im Wintersemester: 
 

·  Unternehmenskontrolle und Vergütung 
·  Unternehmens- und Kapitalmarktrecht 

 
 
 
 
Sommersemester - Vertiefung 

Kurs 5: 
Unternehmensfinanzierung (2 SWS) 

 
Im Sommersemester werden die Kenntnisse in der Ökonomi-
schen Analyse des Rechts verdichtet und ausgebaut: Hängt 
der Marktwert einer Unternehmung von ihrer Kapitalstruktur 
ab? Folgt die Bewertung von Aktien einer Systematik – oder 
beruht der Börsenkurs auf bloßem Zufall? Welche Möglich-
keiten hat ein börsennotiertes Unternehmen für seine 
Dividendenpolitik? 
 
Die Veranstaltung befasst sich mit den zentralen Fragen der 
Unternehmensfinanzierung. Hierzu werden die Grundlagen 
der Finanzierungstheorie dargestellt, ihre Anwendung im 
Unternehmen betrachtet sowie Bilanzen analysiert. Dabei 
werden Bezüge zu nationalen und internationalen Rech-
nungslegungsstandards hergestellt. 
 
Die Veranstaltung schafft die Grundlage für das Verständnis 
privater Entscheidungen zur Akquisition von Finanzmitteln 
und wendet das Verständnis rationalen Verhaltens auf die 
Finanzierung einzelner Transaktionen an. 
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Kurs 6: 
Ökonomische Analyse der zivilrechtlichen Haftung im  

Vertrags- und Deliktsrecht (2 SWS) 
 
Die höchstrichterliche Rechtsprechung ist täglich mit Fragen 
konfrontiert, die der ökonomischen Analyse zugänglich sind. 
Werden die Ansätze der ökonomischen Analyse des Rechts 
implizit oder gar explizit zur Anwendung gebracht? 
 
Diese Fragen werden anhand von Beispielsfällen zu Ver-
trags- und Deliktsrecht beantwortet. Berücksichtigt wird 
insbesondere der Verbraucherschutz. Wesentliche Fragen 
des Deliktsrechts wie Gefährdungs- und Verschuldens-
haftung, Kausalität, die Haftung für reine Vermögensschäden 
und für immaterielle Schäden werden unter Berücksichtigung 
ökonomischer Gesichtspunkte analysiert. Die Beispiele 
stammen aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung des 
BGH. 
 
Lernziel der Veranstaltung ist es zu verdeutlichen, dass für 
die praktische Rechtsanwendung häufig das Problem 
besteht, Risiken ökonomisch vernünftig zuzuordnen. Die 
Ursachen können darin liegen, dass die Risikozuordnung den 
vertragsschließenden Parteien nicht gelungen ist, deliktischen 
Schuldnern/Gläubigern eine einzelfallbezogene Zuordnung 
ebenso wenig wie eine Verteilung der Lasten auf mehrere 
Schultern möglich war oder speziellere Probleme dieser Art 
bei Gesellschaften entstehen. 
 
 

Kurs 7: 
Ökonomische Analyse der Verfassung (2 SWS) 

 
Sind Menschenrechte besser geschützt, wenn sie explizit in 
einer Verfassung verankert sind? Wachsen Länder mit Mehr-
heitswahlrecht schneller als Länder mit Verhältniswahlrecht? 
Unter welchen Bedingungen wechseln Länder ihre 
Regierungsform? 
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In dieser Veranstaltung werden das Grundgesetz und andere 
Verfassungen ökonomisch analysiert. Der Kurs besteht aus 
zwei Teilen: zunächst wird ein Überblick über verschiedene 
ökonomische Verfassungskonzepte geliefert (z.B. Prinzipal-
Agent-Vertrag, Koordinationsinstrument). Der zweite Teil 
beginnt mit der ökonomischen Analyse der Menschenrechte 
und widmet sich dann der Analyse übergreifender Fragen des 
Staatsorganisationsrechts: Präsidentielle vs. parlamentari-
sche Systeme, unitarischer vs. föderaler Staatsaufbau, 
repräsentative vs. direkt demokratische Entscheidungsverfah-
ren, um nur einige Beispiele zu nennen. 
 
Lernziel ist es, die Grundkenntnisse zu Entscheidungsstruktu-
ren und -anreizen der individuell Handelnden auf die Regel-
setzung und auf die Kompetenzverteilung der staatlichen 
Organe, z.B. innerhalb des GG, anzuwenden. 
 
 

Kurs 8: 
Seminar zur ökonomischen Analyse des Rechts (2 SWS)  

 
Jedes Semester wird ein Seminar zu ausgewählten 
Problemen der ökonomischen Analyse des Rechts 
angeboten, das auch als Grundlage für die häusliche 
Studienarbeit dienen kann. Es empfiehlt sich, das Seminar im 
zweiten Schwerpunktsemester zu belegen. Seminarthemen 
sind aktuelle Fragestellungen zwischen Recht und Ökonomik 
gewidmet.  
 
Ökonomische Methoden sind vielen Juristen zunächst fremd. 
Um mögliche Hürden möglichst schnell zu reduzieren, 
werden für einige der Kurse regelmäßig sogenannte 
Wiederholungs- und Vertiefungsübungen angeboten. 
 
Ergänzende freiwillige Veranstaltung im Sommersemester: 
 
Rechtliche Aspekte der Unternehmensgründung 
 



 14 

Hinweis: 

Da die Schwerpunktausbildung auch praktische Einblicke in 
ein Berufsfeld geben soll, empfiehlt es sich, Teile der prak-
tischen Studienzeit nach § 5 JAG zwischen oder nach den 
beiden Schwerpunktsemestern zu absolvieren. Dabei sind 
Praktika sowohl im Bereich des Öffentlichen als auch des 
Bürgerlichen Rechts möglich: Das Spektrum und die Zahl 
interessanter Praktikumsplätze sind groß. Generell gilt, dass 
Praktika bei verschiedenen Behörden, Verbänden, Wirt-
schaftsunternehmen, Gewerkschaften und Gerichten 
absolviert werden können. Auch Praktika bei Internationalen 
Organisationen sind denkbar. Im Einzelnen geben wir auf 
Grundlage bestehender Erfahrungen gern weitere Hinweise. 
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D. Die Prüfung der Schwerpunktausbildung 
 
Die Schwerpunktausbildung besteht aus einer vierwöchigen 
häuslichen Studienarbeit, einer fünfstündigen Aufsichtsarbeit 
sowie einer mündlichen Prüfung. In ihrer Gesamtheit decken 
die Prüfungen alle Rechtsgebiete des Schwerpunktbereichs 
ab. Die Endnote der Schwerpunktbereichsprüfung findet mit 
einem Gewicht von 30% Eingang in die Gesamtnote des 
Ersten Juristischen Staatsexamens. 
 
Die Prüfung kann vor, während oder nach der schriftlichen 
staatlichen Pflichtfachprüfung des Ersten Staatsexamens 
abgelegt werden. Hierzu wird angestrebt, die Aufsichtsarbeit 
und die mündliche Prüfung jeweils einmal in jedem Semester 
anzubieten. Die vierwöchige häusliche Studienarbeit ist in 
einer Lehrveranstaltung innerhalb des Schwerpunkts anzu-
fertigen. Lehrveranstaltungen im Schwerpunkt sind regel-
mäßig als Seminare i.S.d. § 11 Abs. 5 der Schwerpunkt-
bereichsprüfungsordnung ausgestaltet. Leistungskontrollen, 
die über die Schwerpunktbereichsprüfung hinausgehen, sind 
nicht mehr vorgesehen. 
 
Die Zulassung zur Schwerpunktbereichsprüfung ist schriftlich 
beim Prüfungsamt zu beantragen. Der Antrag kann nach 
Abschluss des fünften Fachsemesters gestellt werden. 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung sind das 
Bestehen einer Zwischenprüfung und die nach der 
Studienordnung geforderten Leistungsnachweise des Grund- 
und Hauptstudiums. 



 16 

E. Die Lehrenden 
 
I. Professoren, Privatdozenten und Juniorprofessoren 
 
Prof. Dr. Michael Adams             PD. Dr. Henning Curti 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Department Wirtschaftswissenschaften 
Institut für Recht der Wirtschaft 
Max-Brauer-Allee 60 
22765 Hamburg 
Tel.: 040 / 42838 - 6400 
Fax: 040 / 42838 - 6443 
Email: Adams@mba.uni-hamburg.de 
 
Sekretariat: 
Frau Brigitte Di Maria 
Tel.: 040 / 42838 - 6539 
 
 
 
 
Prof. Dr. Thomas Eger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fakultät für Rechtswissenschaft 
Institut für Recht und Ökonomik 
Rothenbaumchaussee 36 
20148 Hamburg 
 
Tel.: 040 / 42838 - 6777 
Fax: 040 / 42838 - 6794 
Email: Thomas.Eger@uni-hamburg.de 
 
Sekretariat: 
Frau Christiane Ney-Schönig 
Tel.: 040 / 42838 - 5776 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Department Wirtschaftswissenschaften 
Institut für Recht der Wirtschaft 
Max-Brauer-Allee 60 
22765 Hamburg 
Tel.: 040 / 42838 - 6567 
Fax: 040 / 42838 - 6443 
Email: Curti@mba.uni-hamburg.de 
 
Sekretariat: 
Frau Brigitte Di Maria 
Tel.: 040 / 42838 – 6539 

 
 
 

Jun.-Prof., Dr. Patrick C. Leyens,   
LL.M. (London) 

 

  
 

Institut für Recht und Ökonomik  
Fakultät für Rechtswissenschaft 
Rothenbaumchaussee 36 
20148 Hamburg  
 
Tel.: 040/42838-7845 
Fax: 040/42838-6794 
Email: Patrick.Leyens@uni-hamburg.de 
 
Sekretariat:  
Frau Christiane Ney-Schönig 
040/42838-5776 



 17 

Prof. Dr. Stefan Voigt 
 

  
 
Fakultät für Rechtswissenschaft 
Institut für Recht und Ökonomik 
Rothenbaumchaussee 36 
20148 Hamburg 
 
Tel.: 040 / 42838 - 5782 
Fax: 040 / 42838 - 6794 
Email: Stefan.Voigt@uni-hamburg.de 
 
Sekretariat: 
Frau Christina Junker 
Tel.: 040 / 42838 - 5295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

� .  Kontakt 
 
Koordinator des Schwerpunkts:  
 
 
Prof. Dr. Stefan Voigt 
Fakultät für Rechtswissenschaft 
Institut für Recht und Ökonomik 
Rothenbaumchaussee 36 
20146 Hamburg 
 
 
Tel.: 040 / 42838 - 5782 
Fax: 040 / 42838 - 6794 
 
Email: Stefan.Voigt@uni-hamburg.de 
 
Sekretariat: 
Frau Christina Junker  
 
Tel.: 040 / 42838 - 5295 
 

 
 
Verantwortlich für die Wirtschaftswissen-
schaften: 
 
Prof. Dr. Michael Adams 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 
Department Wirtschaftswissenschaften 
Institut für Recht der Wirtschaft 
Max-Brauer-Allee 60 
22765 Hamburg 
 
Tel.: 040 / 42838 - 6400 
Fax: 040 / 42838 - 6443 
 
Email: Adams@mba.uni-hamburg.de 
 
Sekretariat: 
Frau Brigitte Di Maria 
 
Tel.: 040 / 42838 - 6539 

Fax: 040 / 42838 – 6794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

G.  Anhang 
 
I. Literaturhinweise 
 
Das Standardlehrbuch in deutscher Sprache mit expliziten Bezügen zum deutschen Zivil-
recht ist: 
Hans-Bernd Schäfer/Claus Ott: Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 
4. Auflage, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg New York 2005. 
 
Hervorragend aufgebaut und sehr gut lesbar ist das international führende Lehrbuch von 
Cooter/Ulen: 
Robert Cooter/Thomas Ulen, Law and Economics, 4th Edition, Pearson Education, 
Boston et al. 2004. 
 
Immer noch mit Gewinn lesbar ist der Klassiker von Posner, der die ökonomische 
Analyse allerdings auf das Common Law anwendet: 
Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, 5th Edition, Aspen Publishers, New York 
1998. 
 
Ein Einführungsbuch in die Institutionenökonomik, das weitgehend ohne Formeln aus-
kommt ist: 
Stefan Voigt, Institutionenökonomik, Fink Verlag, 2. Auflage München 2009 
 
Zahlreiche Anwendungen der Rechtsökonomik finden sich in: 
Michael Adams: Ökonomische Theorie des Rechts. Konzepte und Anwendungen, 
2. Auflage, Verlag Peter Lang, Bern etc. 2004. 
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II. Wahlschwerpunkt ökonomische Analyse des Rechts 
 
1. Eine kurze Geschichte der ökonomischen Analyse d es Rechts von Thomas 

Eger 
 
Es sind vor allem vier in den USA entstandene Beiträge, die maßgeblich zur Entwicklung 
der modernen Ökonomischen Analyse des Rechts beigetragen haben: 
 

1. Ronald Coase: „The Problem of Social Cost“ (1960) 

2. Guido Calabresi: „Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts“ (1961) 

3. Gary S. Becker: „Crime and Punishment: An Economic Approach“ (1968) 

4. Richard Posner: „Economic Analysis of Law“ (1972) 
 
-  Ad 1) Ronald Coase kritisiert die traditionelle Sicht, dass Marktversagen notwendig 

Staatsinterventionen nach sich ziehen müsse. Häufig sei das vorgebliche 
„Marktversagen“ auf unvollständig definierte und durchgesetzte Eigentumsrechte 
zurückzuführen. 

-  Ad 2) Nach Guido Calabresi hat das Deliktsrecht die Funktion, potentielle Schädiger 
dazu zu veranlassen, durch entsprechende Schadensvorsorge zukünftige Schäden zu 
vermeiden bzw. auf ein ökonomisch gerechtfertigtes Niveau zu reduzieren. 

-  Ad 3) Gary S. Becker lieferte die erste umfassende ökonomische Analyse des 
Strafrechts, die sich moderner ökonomischer Methoden bediente. Dabei modellierte er 
explizit das Entscheidungskalkül von repräsentativen Straftätern: Eine Straftat wird 
begangen, wenn der erwartete Nutzen aus der Straftat größer ist als der Nutzen, den 
man realisieren könnte, wenn die verfügbare Zeit und sonstige Ressourcen für andere 
Aktivitäten eingesetzt würden. Darüber hinaus diskutierte er alternative Methoden der 
Produktion von Sicherheit (Erhöhung der Aufklärungswahrscheinlichkeit vs. Erhöhung 
der Strafe). 

-  Ad 4) Richard Posner publizierte nicht nur zahlreiche Artikel zu allen Bereichen der 
Rechtsökonomie. Er war insbesondere der erste, der (1972) ein umfassendes 
Lehrbuch zur Ökonomischen Analyse des Rechts veröffentlichte. 

Einige Vertreter der Neuen Institutionenökonomik (insbesondere Williamson) 
identifizieren die Ökonomische Analyse des Rechts mit „Chicago style thinking“, d.h. mit 
einer spezifischen (neoliberalen) Schule ökonomischen Denkens. Dies ist insofern 
verständlich, als drei der vier „Gründerväter“ der Ökonomischen Analyse des Rechts 
(Coase, Becker, Posner) ihre Ideen an der Universität Chicago entwickelten und als das 
erste, sehr einflussreiche Lehrbuch von Richard Posner tatsächlich eine Anwendung des 
Ansatzes der Chicago School darstellte. 
 
Die modernen Arbeiten zur Ökonomischen Analyse des Rechts sind aber weit davon 
entfernt, eine Unterabteilung der Chicago School of Economics zu sein. Sie reflektieren 
vielmehr alle Ansätze, welche die moderne ökonomische Theorie heute bereitstellt, wie 
beispielsweise die Spieltheorie sowie verhaltenswissenschaftliche, evolutorische und 
Public Choice Ansätze. 
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2. Gegenstand der Ökonomischen Analyse des Rechts 
 
Die Ökonomik bietet eine wissenschaftliche Theorie an, die erklärt, wie die erwarteten 
Rechtsfolgen einer Handlung diese und andere Handlungen systematisch beeinflussen. 
Sie geht davon aus, dass Individuen systematisch zwischen Handlungsalternativen zu 
wählen haben, dass sie diese Handlungsalternativen anhand der erwarteten Konse-
quenzen bewerten und dass sie sich für die Alternative mit dem höchsten Nutzen bzw. 
den geringsten Alternativkosten entscheiden (Weise/Brandes/Eger/Kraft 2005). 
 
Bei der ökonomischen Analyse des Rechts ist die Erkenntnis leitend, dass rechtliche 
Sanktionen ähnlich wie Preise menschliche Aktivitäten mit Kosten belegen und dass 
insofern erwartet werden kann, dass Menschen auf (Änderungen) rechtliche(r) Sank-
tionen ähnlich reagieren wie auf (Änderungen der) Preise. Man wendet aus diesem 
Grunde mathematisch exakte Theorien (wie die Preistheorie und die Spieltheorie) sowie 
empirische Methoden (wie die Statistik und die Ökonometrie) auf die Analyse der 
Wirkungen spezifischer Rechtsnormen auf individuelles und kollektives Verhalten an. 
 
Die Grundidee der Ökonomischen Analyse des Rechts besteht darin, dass Rechts-
normen keineswegs einen „rechtlichen Rahmen“ darstellen, innerhalb dessen sich die 
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten abspielen, sondern dass Rechtsnormen Verhalten 
strukturieren, so wie auch Preise Verhalten strukturieren. Ausgehend von dieser Grund-
idee lassen sich zwei Blickwinkel unterscheiden: 
 

1. Positive Analyse: Wie reagieren Menschen auf bestimmte Rechtsnormen? Aus 
welchen Motiven heraus und über welche Mechanismen tragen Menschen zum 
Entstehen und zur Veränderung von Rechtsnormen bei? 

2. Normative Analyse: Wie wirken bestimmte Rechtsnormen auf wichtige gesellschaft-
liche Werte wie Effizienz und Gerechtigkeit? 

 

Interessanterweise offenbart die ökonomische Analyse, dass Rechtsnormen tatsächlich 
häufig ganz andere Wirkungen haben, als es den Anschein hat und als es vom Gesetz-
geber beabsichtigt war. Die Ökonomische Analyse des Rechts hilft, (1) Wirkungen von 
Rechtsnormen und Verträgen sichtbar zu machen, die aus der Anpassung der Menschen 
an die (erwarteten) Rechtsfolgen bestehen, , (2) alternative rechtliche Methoden, 
bestimmte Probleme zu lösen, zu identifizieren und anhand ihrer erwarteten Wirkungen 
zu vergleichen und zu bewerten sowie (3) Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschie-
dener Rechtsordnungen zu erklären. 
 
 

3. Warum sollten Juristen sich mit der Ökonomischen  Analyse des Rechts 
beschäftigen? Ich denke, insbesondere drei Punkte s ind von Bedeutung:  

 

-  Juristen, die an der Gesetzgebung oder an höchstrichterlichen Entscheidungen 
beteiligt sind, sollte bewusst sein, dass ihre Entscheidungen systematisch die Anreize 
der Adressaten der Rechtsnormen beeinflussen – und damit auch Effizienz und 
Gerechtigkeit. Die Qualität der Entscheidungen kann somit verbessert werden.1 

                                                 
1  Zur ökonomischen Analyse der Rechtsprechung des BGH vgl. auch Kötz/Schäfer (2003). 
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-  Rechtsanwälte, die an der Vorbereitung komplexer Transaktionen wie z.B. Fusionen 
oder komplexen Lieferverträgen beteiligt sind, haben ein Instrumentarium, um die 
Anreizwirkungen alternativer Klauseln systematisch herauszuarbeiten, und können 
somit die Qualität der abgeschlossenen Verträge verbessern. 

-  Für die Rechtsvergleichung stellt die ökonomische Analyse ein leistungsfähiges 
Instrumentarium bereit (funktionale Äquivalente, Wirkungsanalyse). 

 

Und warum sollten sich Ökonomen mit juristischen Fragen beschäftigen? Auch hierfür 
gibt es gute Gründe: Gesetze und Gerichtsentscheidungen enthalten einen wertvollen 
Fundus an Erfahrungen mit Konflikten, die immer wieder zwischen Menschen entstehen. 
Diese Informationen sind von großem Wert für die Ökonomen bei ihrer Suche nach 
geeigneten Modellen, mit denen sie die Wirkungen bestimmter Maßnahmen analysieren 
können. 
 
 
4. Die Bedeutung der Ökonomischen Analyse des Recht s in den USA und in 

Europa  
 
1. In den USA, dem „Mutterland“ der Ökonomischen Analyse des Rechts, gibt es 
spätestens seit Anfang der 90er Jahre an jeder angesehenen Law School wenigstens 
einen Ökonomen. An vielen prominenten Universitäten bestehen „joint degree programs“, 
von denen das bedeutendste das „John M. Olin Program in Law and Economics“ an der 
Universität Chicago ist. 
 
Es gibt inzwischen zahlreiche Fachzeitschriften, die auf die ökonomische Analyse des 
Rechts spezialisiert sind: 
 

-  Journal of Law and Economics (seit 1958), 

-  Journal of Legal Studies (seit 1972), 

-  International Review of Law and Economics (seit 1981, mit europäischer Beteiligung), 

-  Journal of Law, Economics, and Organisation (seit 1985), 

-  American Law and Economics Review (seit 1999), 

-  Review of Law & Economics (seit 2005, mit starker europäischer Beteiligung, 
ausschließlich über das Internet verbreitet). 

 

Aber auch in den juristischen Fachzeitschriften werden regelmäßig Artikel publiziert, die 
sich des ökonomischen Ansatzes bedienen. Viele prominente amerikanische 
Rechtsökonomen sind oder waren als Bundesrichter tätig, die sich in ihren 
Entscheidungen der ökonomischen Analyse des Rechts bedienten, wie insbesondere 
Stephen Breyer, Richard Posner, Frank Easterbrook und Guido Calabresi.  
 
2. In Europa gibt es insbesondere in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und 
Schweden vereinzelte frühe Beiträge seit Ende der siebziger Jahre. Eine Ausnahme 
bildet Italien, wo Pietro Trimarchi bereits seit Anfang der sechziger Jahre auf diesem 
Gebiet publiziert. Die Verbreitung an den ökonomischen und juristischen Fakultäten in 
Form von (optionalen oder obligatorischen) Kursen, Lehrbüchern, Doktorarbeiten und 
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sonstigen Forschungsaktivitäten erfolgt seit Mitte der achtziger Jahre mit hoher 
Geschwindigkeit insbesondere in Belgien, Deutschland, Israel, Italien und den 
Niederlanden, in den anderen Ländern später bzw. mit langsamerer Geschwindigkeit.2 
1990 wurde das internationale und interdisziplinäre „Erasmus Programme in Law and 
Economics“ ins Leben gerufen, ein einjähriges Aufbaustudium, an dem sich heute die 
Universitäten Hamburg, Rotterdam, Bologna, Gent, Aix-en-Provence, Haifa, Warschau 
und Wien sowie als Kooperationspartner zwei amerikanische Universitäten (Berkeley und 
George Mason) sowie die Universitäten Mumbay und Canberra beteiligen. Im Jahre 2004 
erhielt dieses Programm von der Europäischen Kommission als eines von dreizehn 
europäischen Masterprogrammen das Qualitätssiegel „Erasmus Mundus“ und erhält 
seitdem großzügige Stipendien für nicht-europäische Studenten. 
 

Seit 1984 gibt es eine „European Association of Law and Economics“ und seit Mitte der 
90er Jahre ein „European Journal of Law and Economics“. Boudewijn Bouckaert und 
Gerrit De Geest haben um die Jahrtausendwende eine fünfbändige „Encyclopedia of Law 
and Economics“ herausgegeben, die über das Internet kostenlos nutzbar ist. In 
Deutschland steht vor allem das Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) 
für die Aufarbeitung aktueller Entwicklungen des Forschungsbereichs zur Verfügung. Die 
wachsende Bedeutung der wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive wird aber nicht 
zuletzt auch im Unternehmensrecht deutlich. Dies zeigt die Titelgebung „European 
Company and Financial Law Review“ der 2004 ins Leben gerufenen Schwesterzeitschrift 
der renommierten Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht (ZGR). 
 
3. In Deutschland erschien eine erste Aufsatzsammlung mit Übersetzungen wichtiger 
Artikel aus den USA 1978 (herausgegeben von Assmann/Kirchner/Schanze). Es folgten 
die ersten systematischen Einführungen in die ökonomische Analyse des Zivilrechts: 
 

-  Schäfer/Ott 1986 (4. Auflage 2005) 

-  Nagel/Eger 1989 (4. Auflage 2003). 

 

Die Ökonomische Analyse des Rechts hat in Deutschland in den letzten zehn Jahren 
stark an Bedeutung gewonnen. Die gegenwärtig vermutlich größte Konzentration 
personeller und sachlicher Ressourcen in Europa, die der Rechtsökonomik gewidmet 
sind, befindet sich an der Universität Hamburg. Organisatorisches Zentrum der 
Rechtsökonomik in Hamburg ist das 1995 von den Professoren Schäfer und Ott 
gegründete „Institut für Recht und Ökonomik“. Dieses Institut organisiert heute 
insbesondere die folgenden Aktivitäten: 

 

-  Partizipation am „European Master in Law and Economics“ (seit 1992), der von der 
Europäischen Kommission den Status als Erasmus Mundus Projekt erhalten hat. 
Damit werden nur die besten Programme ausgezeichnet. 

-  Partizipation am „European Doctorate in Law and Economics“ (seit ***). Auch dieses 
Programm wurde von der Europäischen Kommission mit dem begehrten Erasmus 
Mundus Label ausgzeichnet. 

                                                 
2 Siehe hierzu beispielsweise die entsprechenden Länderbeiträge in der Encyclopedia of Law and 
Economics, Vol. 1. 
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-  Organisation des Graduiertenkollegs „The Economics of the Internationalization of the 
Law“.Hieran sind die folgenden Professoren beteiligt: van Aaken, Basedow, Behrens, 
Eger, Faust, Fehling, Holler, Leyens, Nell, Oeter, Schäfer, Voigt, von Wangenheim. 

-  Organisation von Symposien und Workshops zur Ökonomischen Analyse des Rechts. 

-  Organisation des neuen, in Deutschland bisher einmaligen Wahlschwerpunkts „Recht 
und Ökonomie“ für das juristische Studium (in Kooperation mit dem Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften). 

 
 
5. Perspektive 
 
Insbesondere durch den zunehmenden Einfluss des Europarechts auf das nationale 
Recht der Mitgliedstaaten dürfte die Nachfrage nach Kenntnissen in der Ökonomischen 
Analyse des Rechts weiter steigen. Als gutes Beispiel dafür, dass die ökonomische 
Analyse in Deutschland bereits Eingang in den juristischen „Mainstream“ gewonnen hat, 
ist die Tatsache zu werten, dass in der neuesten Auflage des „Münchner Kommentars“ in 
die Kommentierungen zum Deliktsrecht (durch Gerhard Wagner, Bonn) systematisch 
Erkenntnisse der ökonomischen Analyse des Deliktsrechts eingearbeitet wurden. 
Gleiches gilt z.B. für die Kommentierung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, ebenfalls im Münchner Kommentar (durch Jürgen Basedow). 
 
Ein weiteres viel versprechendes Anwendungsfeld für die Ökonomische Analyse des 
Rechts sind die Transformations- und Entwicklungsländer. Hier geht es insbesondere um 
die Frage, welche Rechtsreformen und unterstützenden Maßnahmen erforderlich sind, 
um die erwünschten ökonomischen Wirkungen in diesen Ländern zu erzielen. So gibt es 
inzwischen eine Reihe von Arbeiten, die sich mit der Frage befassen, wie bestimmte 
Rechtsreformen in den mittel- und osteuropäischen Transformationsstaaten – insbeson-
dere den neuen Mitgliedern der Europäischen Union – ökonomisch zu bewerten sind.3 
Hier sind noch viele Fragen offen, die mit rechtsökonomischen Methoden geklärt werden 
könnten. Eine junge und zukunftsweisende Forschungsrichtung ist auch die Ökonomi-
sche Analyse des Rechts der Entwicklungsländer (Buscaglia 2000). Das Interesse der in 
diesen Ländern lehrenden und forschenden Wissenschaftler an dieser Forschungs-
richtung zeigt sich allein daran, dass Mitte der neunziger Jahre eine „Latin American Law 
and Economics Association“ und kürzlich auch eine „Asian Law and Economics 
Association“ gegründet wurde, die ihre erste Jahrestagung im Juni 2005 in Seoul ver-
anstaltet hat. 
 
 
6. Literatur zu diesem Artikel 
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III. Rechtsgrundlagen 
 
1. Schwerpunktbereichsprüfungsordnung  
 der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg 
 vom 1. September 2005 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Rechtswissenschaft hat am 1. September 2005 
auf Grund von § 30 Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Juristenausbildungs-
gesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl. S. 156), geändert am 20. April 
2005 (HmbGVBl. S. 141) in Verbindung mit § 91 Absatz 2 Nummer 1 und § 60 des 
Hamburgischen Hochschulgesetzes vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt 
geändert am 29. Juni 2005 (HmbGVBl. 253, 255) nachstehende Schwerpunktbe-
reichsprüfungsordnung beschlossen. Die Justizbehörde hat im Einvernehmen mit 
der Behörde für Wissenschaft und Gesundheit am 8. September 2005 nach § 30 
Absatz 2 Satz 2 HmbJAG ihre Genehmigung erteilt. 
  

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Zweck der Prüfung 
 

(1) Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung schließt das Studium der 
Rechtswissenschaft in den Schwerpunktbereichen ab. Sie dient der Fest-
stellung, ob der Prüfling das Recht mit Verständnis erfassen und unter 
Berücksichtigung seiner praktischen Bedeutung einschließlich hierfür 
erforderlicher Schlüsselqualifikationen in dem gewählten Schwerpunkt-
bereich anwenden kann, insbesondere, ob er über die geforderten vertieften 
Kenntnisse verfügt. 

(2) Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung ist Teil der ersten Prüfung im 
Sinne von § 5 Absatz 1 des Deutschen Richtergesetzes in der Fassung vom 
19. April 1972 (BGBl. I S. 714), zuletzt geändert am 22. März 2005 (BGBl. I 
S. 837, 857). Sie kann vor, während oder nach der schriftlichen staatlichen 
Pflichtfachprüfung abgelegt werden. 

 
§ 2 

Gegenstände des Studiums und Prüfung in den Schwerp unktbereichen  
(1) Das Studium in den Schwerpunktbereichen ist Teil des rechtswissenschaft-

lichen Studiums und dient der Ergänzung und Vertiefung der mit ihnen 
zusammenhängenden Pflichtfächer sowie der Vermittlung interdisziplinärer 
und internationaler Bezüge. 

(2) Die Universitätsprüfung bezieht sich auf das Studium in folgenden Schwer-
punktbereichen: 

 
(…) 
 
WSP VI: Ökonomische Analyse des Rechts 
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(…) 
 
(3) Der Prüfling hat einen Schwerpunktbereich im Sinne von Absatz 2 zu wählen. 
In Schwerpunktbereichen mit mehreren Alternativen nach Wahl des Prüflings (§ 9 
Absatz 2) muss der Prüfling sich für eine der Alternativen entscheiden. Bis zu dem 
in § 7 Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt ist er an die Wahl nicht gebunden, sondern 
kann jederzeit in einen anderen Schwerpunktbereich oder einen anderen Teil-
bereich innerhalb eines Schwerpunktes wechseln. 
  
(4) Das Studium umfasst in jedem Schwerpunktbereich Lehrveranstaltungen im 
Umfang von mindestens 16 Semesterwochenstunden. Die Pflichtfächer innerhalb 
des jeweiligen Schwerpunktbereichs (§ 9) sind obligatorisch für jeden Prüfling, der 
den betreffenden Schwerpunktbereich wählt. 
 
(5) Die Fakultät für Rechtswissenschaft legt die in den jeweiligen Schwerpunkt-
bereich einzubeziehenden Lehrveranstaltungen in einem Studienplan fest. Für 
jedes Semester wird das Angebot an Lehrveranstaltungen durch die oder den für 
die Durchführung des Schwerpunktbereichsstudiums verantwortliche Prodekanin 
oder verantwortlichen Prodekan (Studiendekanin oder Studiendekan) der Fakultät 
koordiniert und bekannt gemacht. 
 
(6) Ab dem 6. Semester angebotene Lehrveranstaltungen in Grundlagenfächern 
(§ 6 Absatz 1 der Studienordnung des Fachbereichs Rechtswissenschaft der 
Universität Hamburg (Studienordnung) vom 12. Dezember 2001 (Amtl. Anz. 2002 
S. 3794) in der jeweils geltenden Fassung), insbesondere Rechtsphilosophie, 
Rechtssoziologie und Rechtsgeschichte, sowie in den Fächern Rechtsmedizin und 
Rechtspsychologie können für alle Schwerpunkte als Module gewählt werden, die 
als Teil eines Schwerpunktbereichs gelten.  
 

§ 3 
Zuständigkeit und Aufgaben des Prüfungsausschusses und des 

Prüfungsamtes 
 

(1) Die Organisation der Schwerpunktbereichsprüfung obliegt einem Prüfungsaus-
schuss. Ihm gehören eine Prodekanin oder ein Prodekan als Vorsitzende oder 
Vorsitzender, zwei weitere Professorinnen oder Professoren, eine wissenschaft-
liche Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und ein studierendes 
Mitglied des Fachbereichs an. Die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter werden vom Fakultätsrat gewählt. Ihre Wahl erfolgt für zwei Jahre, 
die des studierenden Mitglieds für ein Jahr. 
  
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden oder des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Die Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzu-
halten. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Er kann mit Zwei-
drittelmehrheit widerruflich Befugnisse auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
übertragen. 
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(4) Der Prüfungsausschuss regelt die Einzelheiten des Verfahrens und bestimmt 
insbesondere die Mitglieder der Prüfungskommission (§ 5) sowie die Prüferinnen 
oder Prüfer, die die schriftlichen Prüfungsarbeiten bewerten (§ 10 Absatz 2). 
 
(5) Für die Verwaltung der Schwerpunktbereichsprüfung wird ein Prüfungsamt der 
Fakultät für Rechtswissenschaft (im Folgenden: Prüfungsamt) gebildet. Leiterin 
oder Leiter des Prüfungsamtes ist eine oder ein mit diesem Aufgabenbereich 
betraute Prodekanin oder betrauter Prodekan. Sie oder er führt die Geschäfte des 
Prüfungsamtes. 

 
§ 4 

Prüfer oder Prüferinnen 
 
(1) Als Prüferinnen oder Prüfer können nach Maßgabe des § 64 HmbHG bestellt 
werden: 

1. die Universitätsprofessorinnen und -professoren, 
2. die Honorarprofessorinnen und -professoren, 
3. die Privatdozentinnen und Privatdozenten, 
4. die Vertretungsprofessorinnen und -professoren, 
5. die Juniorprofessorinnen und -professoren, 
6. die wissenschaftlichen Assistentinnen und Assistenten, 
7. die promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
8. Lehrbeauftragte mit der Befähigung zum Richteramt. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss kann weitere Prüferinnen oder Prüfer aus dem Bereich 
anderer Fakultäten der Universität Hamburg berufen. Die Amtszeit der weiteren 
Prüferinnen oder Prüfer endet mit Ablauf des vierten auf ihre Berufung folgenden 
Kalenderjahres, sofern bei der Berufung keine kürzere Frist festgelegt ist. Erneute 
Berufungen sind möglich. 

 
§ 5 

Prüfungskommission 
 
(1) Die Prüfungskommission entscheidet über die Bewertung der in der mündlichen 
Prüfung erbrachten Leistungen und über die Prüfungsgesamtnote. Sie besteht aus 
der oder dem Vorsitzenden und einer weiteren Prüferin oder einem weiteren 
Prüfer. Kann sich die Prüfungskommission bei der Bewertung der Prüfungsleistung 
nicht auf eine gemeinsame Note einigen, ist ein arithmetisches Mittel zu bilden. Die 
Beratung ist geheim. Im Anschluss an die mündliche Prüfung gibt die Prü-
fungskommission dem Prüfling ihre Entscheidung mündlich bekannt und begründet 
diese, soweit der Prüfling dies verlangt. 
  
(2) Den Vorsitz führt 
 
1. eine zur Vorsitzenden bestellte Prüferin oder ein zum Vorsitzenden bestellter 
Prüfer oder 
2. in dringenden Fällen eine andere Prüferin oder ein anderer Prüfer 
 
(3) Der oder die Vorsitzende der Prüfungskommission muss dem Kreis der 
Personen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 angehören. 
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§ 6 
Behinderte und chronisch kranke Prüflinge; Muttersc hutz und Elternzeit 

 
(1) Macht ein Prüfling glaubhaft, dass wegen einer chronischen Krankheit oder 
einer Behinderung die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fristen nicht 
abgelegt werden können, kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit für 
Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen verlängern 
oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. 
 
(2) Bei Entscheidungen des Prüfungsamtes nach Absatz 1 ist die oder der 
Behindertenbeauftragte gemäß § 88 Absatz 3 HmbHG zu beteiligen. 
 
(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder einer Behinderung 
kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. 
 
(4) Ist einer Studierenden, die die Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung in Anspruch nimmt, die Unterbrechung ihres Studiums 
gestattet, so trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung der Studierenden die 
erforderlichen Entscheidungen, insbesondere über die Verlängerung des 
Schwerpunktstudiums und den Zeitpunkt, bis zu dem die in dieser Ordnung ge-
nannten Voraussetzungen zu erfüllen sind. Das Gleiche gilt für Studierende, denen 
die Unterbrechung des Studiums wegen der Wahrnehmung einer Elternzeit 
gestattet wird. 
 

Teil 2 
Voraussetzungen und Durchführung der Prüfung 

 
§ 7 

Meldung und Zulassung zur Prüfung 
 

(1) Die Zulassung zur Prüfung ist beim Prüfungsamt schriftlich zu beantragen. Der 
Antrag kann jederzeit nach Abschluss des fünften Fachsemesters gestellt werden. 
Mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 8 Absatz 1 Satz 1) ist die Gesamtzeit 
der Fachsemester sowie die Immatrikulation an der Universität Hamburg im 
Fachbereich Rechtswissenschaft für die beiden der Prüfung vorausgehenden 
Fachsemester nachzuweisen. Das bei Antragstellung laufende Fachsemester ist 
dabei mitzuzählen, wenn die amtlich festgelegte Vorlesungszeit bis dahin beendet 
ist. Dem Antrag sind darüber hinaus beizufügen: 
 
 1.  Nachweise über die Zulassungsvoraussetzungen nach § 8; 
 2. eine unwiderrufliche Erklärung zur Wahl des Schwerpunktbereichs 

und gegebenenfalls eines Moduls;  
 3. die Versicherung, dass der Prüfling die universitäre Schwerpunkt-

bereichsprüfung oder die erste Prüfung oder Staatsprüfung in keinem 
anderen Land im Geltungsbereich des Deutschen Richtergesetzes 
bestanden oder endgültig nicht bestanden hat und auch keine ver-
gleichbare Staats- oder Universitätsprüfung im Ausland endgültig 
nicht bestanden hat. 
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(2) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist abzulehnen, wenn die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 Satz 3 und § 8 nicht erfüllt sind oder der Prüfungsanspruch 
nach den Bestimmungen verloren ist, die für das rechtswissenschaftliche Studium 
maßgebend sind.  
 
(3) Auf den Nachweis einzelner Zulassungsvoraussetzungen nach § 8 kann in 
Ausnahmefällen verzichtet werden. 
 
(4) Über die Zulassung stellt das Prüfungsamt eine Bescheinigung aus. 
 

§ 8 
Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Für die Zulassung zur Prüfung sind das Bestehen einer Zwischenprüfung 
nachzuweisen, soweit diese nach Maßgabe einer gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 des 
HmbJAG erlassenen Zwischenprüfungsordnung abzulegen ist, und die nach der 
Studienordnung geforderten Leistungsnachweise des Grundstudiums und des 
Hauptstudiums vorzulegen. 
  
(2) Studienleistungen, die an anderen Universitäten im Geltungsbereich des 
Deutschen Richtergesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag anerkannt, wenn 
sie den Anforderungen dieser Satzung entsprechen oder wenn sie in dem Land, in 
dem sie erbracht wurden, den Zulassungsvoraussetzungen für die universitäre 
Schwerpunktbereichprüfung der ersten Prüfung genügen. Studienleistungen, die 
an Universitäten außerhalb des Geltungsbereichs des Deutschen Richtergesetzes 
erbracht wurden, können auf Antrag anerkannt werden, wenn sie den 
Anforderungen dieser Satzung vergleichbar sind. Über den Antrag entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  
 

§ 9 
Prüfungsfächer 

 
(1) Prüfungsfächer sind die Pflichtfächer nach Absatz 2 und die Module nach 
Absatz 3 einschließlich der internationalen und interdisziplinären Bezüge, der 
rechtswissenschaftlichen Methoden und der philosophischen, geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Grundlagen. Andere Rechtsgebiete dürfen, soweit ein 
Zusammenhang mit den Prüfungsfächern des Schwerpunkts besteht, zum Ge-
genstand der Prüfung gemacht werden. 
 
(2) Pflichtfächer sind die Gegenstände der Veranstaltungen des jeweiligen 
Schwerpunktbereichs. 
 
Prüfungspflichtstoffe sind:  
 
(…) 
 
WSP VI: Ökonomische Analyse des Rechts 
 
Ökonomische Analyse des Rechts, insbesondere des Arbeits-, Insolvenz- und 
Verfassungsrechts; Corporate Governance; Mikroökonomie und Finanzierungs-
theorie für Juristen. 
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(…) 
 
(3) Module sind Gegenstände von Veranstaltungen, die in mehreren 
Schwerpunktbereichen angeboten werden, sowie Veranstaltungen im Sinne von 
§ 2 Absatz 6. Sie gelten - soweit gewählt - als Pflichtfächer des jeweils gewählten 
Schwerpunktbereichs. 
 

§ 10 
Art und Zeitpunkt der Prüfungsleistungen 

 
(1)  Die Universitätsprüfung besteht aus 

 1.einer schriftlichen Wahlschwerpunktleistung (studienbegleitende 
Hausarbeit) in einem Seminar oder einer Übung,  

 2. einer fünfstündigen Aufsichtsarbeit und 
 3. einer mündlichen Prüfung.  
 Aufsichtarbeit und mündliche Prüfung sollen in jedem Semester stattfinden. 

  
(2) Prüfungsleistungen sind von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Erst-
korrektorin oder Erstkorrektor der Wahlschwerpunktleistung nach Absatz 1 
Nummer 1 ist die Veranstalterin oder der Veranstalter des Seminars oder der 
Übung. Die Erstkorrektorin oder der Erstkorrektor für die Aufsichtsarbeit nach 
Absatz 1 Nummer 2 wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis der Veranstalte-
rinnen und Veranstalter der Schwerpunktangebote bestimmt. Dasselbe gilt für die 
Bestellung von Zweitkorrektorinnen und Zweitkorrektoren für die Wahlschwer-
punktleistung und die Aufsichtsarbeit. 
 
(3) Für die mündliche Prüfung werden jeweils Prüfungskommissionen gebildet. 
 
(4) Zu den Aufsichtsarbeiten hat sich der Prüfling bis spätestens sechs Wochen vor 
dem festgelegten Termin der Aufsichtsarbeit beim Prüfungsamt anzumelden. Die 
Anmeldung ist bindend. 
 

§ 11 
Schriftliche Schwerpunktleistung 

 
(1) Mit der Wahlschwerpunktleistung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 soll der 
Prüfling zeigen, dass er wissenschaftlich arbeiten und sich ein selbständiges Urteil 
bilden kann. 
 
(2) Die Wahlschwerpunktleistung ist in einer Lehrveranstaltung (Seminar oder 
Übung) innerhalb eines Schwerpunktbereichs anzufertigen, welche von einer 
Prüferin oder einem Prüfer im Sinne von § 4 Absatz 1 angeboten wird. Über das 
Angebot von Seminaren und Übungen entscheiden die Veranstalterinnen und 
Veranstalter der Schwerpunktangebote. Schriftliche Arbeiten in als Module 
wählbaren Grundlagenfächern (§ 2 Absatz 6) müssen einen Bezug zum gewählten 
Schwerpunkt aufweisen. 
 
(3) Wahlschwerpunktleistung ist in einem Seminar nur die schriftliche 
Seminararbeit, in einer Übung nur die schriftliche Hausarbeit. 
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(4) Der Prüfling muss sich bei der Veranstalterin oder dem Veranstalter der 
Lehrveranstaltung nach Absatz 2 schriftlich anmelden und dabei die Zulassung zur 
Prüfung (§ 7) nachweisen. Der Veranstalterin oder der Veranstalter leitet die 
Anmeldung an das Prüfungsamt weiter. 
 
(5) Bei Seminaren legt die Veranstalterin oder der Veranstalter die Zahl der 
Seminarthemen fest und teilt die Themen den Prüflingen zu. Ein Thema darf nicht 
gleichzeitig an mehrere Prüflinge ausgegeben werden. Die Wünsche der Prüflinge 
sollen bei der Themenzuteilung soweit möglich berücksichtigt werden. Die 
Zuteilung des Themas ist vom Prüfling schriftlich zu bestätigen. 
 
(6) Die Bearbeitungszeit für Seminararbeiten und Hausarbeiten in den Übungen 
beträgt vier Wochen. Die Frist beginnt mit Ausgabe der Aufgabe durch die 
Veranstalterin oder den Veranstalter und wird gewahrt durch Abgabe bei der 
Veranstalterin oder dem Veranstalter des Seminars oder der Übung oder durch 
Aufgabe zur Post; in diesem Fall muss der Poststempel (Freistempler genügt nicht) 
den Absendetag dokumentieren. Die Arbeit darf einen Umfang von 50.000 Zeichen 
(reiner Text einschließlich Leerzeichen und Fußnoten) nicht überschreiten. Die 
Arbeit ist in gebundener Form und auf gängigem Wechseldatenträger abzugeben; 
der reine Text im Sinne von Satz 3 ist als getrennte Datei anzulegen. Der Prüfling 
hat die Arbeit eigenhändig zu unterzeichnen und zu versichern, dass er sie ohne 
fremde Hilfe und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt 
hat. Die Lehrperson bestätigt die Einhaltung der Bearbeitungszeit gegenüber dem 
Prüfungsamt.   
 

§ 12 
Bewertung der schriftlichen Schwerpunktleistung 

 
(1) Die Prüferinnen und Prüfer bewerten die schriftliche Schwerpunktleistung mit 
einer Punktzahl gemäß § 15. 
 
(2) Die Wahlschwerpunktleistung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern innerhalb 
von zehn Wochen seit der Ablieferung durch den Prüfling nacheinander bewertet. 
Die Frist für das Erstgutachten beträgt sechs Wochen, die für das Zweitgutachten 
vier Wochen. Der Zweitgutachterin oder dem Zweitgutachter wird das 
Erstgutachten mitgeteilt. 
 
(3) Weichen die Bewertungen voneinander ab, wird das arithmetische Mittel 
gebildet. Beträgt die Abweichung mehr als drei Punkte, sollen die Gutachterinnen 
oder Gutachter sich auf eine einheitliche Bewertung verständigen. Bleibt dieser 
Versuch erfolglos, weil eine Annäherung der Bewertungen bis auf drei Punkte nicht 
möglich ist, setzt eine vom Prüfungsausschuss zu bestellende dritte Prüferin oder 
ein vom Prüfungsausschuss zu bestellender dritter Prüfer aufgrund einer 
nochmaligen Begutachtung Note und Punktzahl in dem durch die bisherigen 
Bewertungen gesteckten Rahmen fest. 
 
(4) Wird die als Wahlschwerpunktleistung vorgelegte schriftliche Arbeit nicht 
mindestens mit der Note 4,0 bewertet, kann sie einmal wiederholt werden. 
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(5) Der Prüfling erhält über die Note eine Bescheinigung. Ist die 
Wahlschwerpunktleistung nicht mindestens mit der Note 4,0 bewertet, ergeht ein 
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. 
 

§ 13 
Aufsichtsarbeit 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestimmt die Aufgabe, den Zeitpunkt und den 

organisatorischen Rahmen der Aufsichtsarbeit sowie die zulässigen 
Hilfsmittel, die der Prüfling selbst zu stellen hat; Handkommentare sind nicht 
zugelassen. 

 
(2) Der Prüfling hat die Aufsichtsarbeit spätestens bei Ablauf der 

Bearbeitungszeit an die Aufsicht führende Person abzugeben. Die Arbeit ist 
mit der vom Prüfungsamt zugeteilten Kennzahl zu versehen und darf keinen 
sonstigen Hinweis auf die Person des Prüflings enthalten. 

 
(3) Die Aufsicht führende Person fertigt eine Niederschrift an und vermerkt in ihr 

den Zeitpunkt der Ausgabe sowie das Ende der Bearbeitungszeit, ferner 
jede Unregelmäßigkeit. In den Fällen eines Ordnungsverstoßes oder 
Täuschungsversuchs (§ 18) fertigt die Aufsicht führende Person über das 
Vorkommnis einen gesonderten Vermerk, der nach Abschluss der jeweiligen 
Arbeit unverzüglich dem Prüfungsamt vorzulegen ist. 

 
(4) Die Aufsichtsarbeit (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) wird von zwei 

Prüferinnen oder Prüfern persönlich bewertet, von denen eine oder einer 
Universitätsprofessorin oder -professor sein muss. Der Zweitgutachterin 
oder dem Zweitgutachter wird das Erstgutachten mitgeteilt. Für die 
Bewertung gilt § 12 Absatz 2 entsprechend. 

 
(5) Die Bewertung soll den Prüflingen unverzüglich mitgeteilt werden. In der Regel 
wird die Mitteilung mit der Ladung zur mündlichen Prüfung verknüpft. 
 
(6) Wird die Aufsichtsarbeit nicht mindestens mit der Punktzahl 3,0 bewertet, 
ergeht ein Bescheid mit Rechtsmittelbehelfsbelehrung. Die nicht mit mindestens 
3,0 bewertete Aufsichtsarbeit kann einmal wiederholt werden. 
 

§ 14 
Mündliche Prüfung 

 
(1) Zur mündlichen Prüfung wird zugelassen, wer in der Wahlschwerpunktleistung 
die Punktzahl 4,0 und in der Aufsichtsarbeit die Punktzahl 3,0 erreicht hat. 
 
(2) Die mündliche Prüfung nimmt die oder der Vorsitzende der 
Prüfungskommission in Gegenwart einer weiteren Prüferin oder eines weiteren 
Prüfers ab. Sie kann als Gruppenprüfung mit bis zu fünf Prüflingen durchgeführt 
werden. Die mündliche Prüfung dauert mindestens 15 Minuten pro Prüfling. 
 
(3) Über Gegenstände und Verlauf der mündlichen Prüfung ist ein von der oder 
dem Vorsitzenden zu unterzeichnendes Protokoll anzufertigen. 
 



 

 35

(4) Zur mündlichen Prüfung können in angemessener Zahl vorgerückte 
Studierende als Zuhörer zugelassen werden, sofern keiner der Prüflinge 
widerspricht.  
 
(5) Ist die Schwerpunktbereichsprüfung nach dem Ergebnis der mündlichen 
Prüfung insgesamt nicht bestanden, so kann die mündliche Prüfung einmal 
wiederholt werden. 
 

§ 15 
Prüfungsnoten 

 
(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gilt § 1 der Verordnung über eine 
Noten- und Punkteskala für die erste und zweite juristische Prüfung vom 
3. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1243). 
 
(2) Bei der Bildung von Durchschnittspunktzahlen bleiben Dezimalstellen bei der 
Zuordnung zu einer Note außer Betracht.  
 

§ 16 
Gesamtnote 

 
(1) Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 2 der Verordnung über eine Noten- und 
Punkteskala für die erste und zweite juristische Prüfung. 
 
(2) Die Gesamtnote errechnet sich aus der Punktzahl der schriftlichen 
Wahlschwerpunktleistung, die zu 40 vom Hundert (v.H.) in die Gesamtnote 
eingeht, der Punktzahl der Aufsichtsarbeit, die zu 30 v.H. in die Gesamtnote 
eingeht, sowie der Punktzahl der mündlichen Prüfung, die ebenfalls zu 30 v.H. in 
die Gesamtnote eingeht.  
 
(3) Die Schwerpunktbereichsprüfung ist bestanden, wenn die nach den Absätzen 1 
und 2 errechnete Durchschnittspunktzahl mindestens 4,0 Punkte beträgt (End-
punktzahl). Aus der Endpunktzahl ergibt sich die Endnote der Prüfung. Über die 
bestandene Prüfung wird eine Bescheinigung gemäß § 34 HmbJAG ausgestellt. 
 
(4) Über das Ergebnis der Schwerpunktbereichsprüfung wird ein schriftlicher 
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung erteilt.  
 

§ 17 
Versäumnis, Rücktritt 

 
(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „ungenügend“ bewertet, wenn der Prüfling einen 
für ihn bindenden Prüfungstermin ohne wichtigen Grund versäumt oder wenn er 
von einer Prüfung, die er angetreten hat, ohne wichtigen Grund zurücktritt. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Der wichtige Grund muss vom 
Prüfling umgehend angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob ein ausreichender Entschuldigungsgrund 
vorliegt. Im Falle einer Krankheit ist die Prüfungsunfähigkeit vom Prüfling nach-
zuweisen. Der Nachweis ist durch eine qualifizierte fachärztliche Bescheinigung zu 
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führen, die unverzüglich eingeholt und vorgelegt werden muss. Die Bescheinigung 
muss Angaben enthalten über die von der Erkrankung ausgehende bzw. 
psychische Funktionsstörung, die Auswirkungen der Erkrankung auf die Prüfungs-
fähigkeit des Prüflings aus medizinischer Sicht, den Zeitpunkt der dem Attest 
zugrunde liegenden Untersuchungen sowie der ärztlichen Prognose über die 
Dauer der Erkrankung. Die Angabe der für die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit 
erforderlichen Befundtatsachen kann angefordert werden. 
 

§ 18 
Täuschungsversuch, Ordnungsverstoß 

 
(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung, 
insbesondere durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, 
wird die betreffende Prüfungsleistung mit „ungenügend“ bewertet. Ein Prüfling, der 
den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen 
Veranstalterin oder Veranstalter oder der Aufsicht führenden Person von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die 
Prüfungsleistung mit "ungenügend" bewertet. Der Prüfling kann innerhalb einer 
Woche verlangen, dass die Entscheidung vom Prüfungsausschuss überprüft wird. 
Die Entscheidungen sind dem Prüfling unverzüglich mitzuteilen. Belastende 
Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
 
(2) Stellt sich nachträglich heraus, dass die Voraussetzungen von Absatz 1 
vorlagen, ist die Prüfung für nicht bestanden und das Prüfungszeugnis für ungültig 
zu erklären. Betrifft der Verstoß gegen Absatz 1 nicht mehr als eine Teilleistung, 
kann das Prüfungsamt deren Wiederholung gestatten, sofern zur Zeit der 
Pflichtverletzung noch eine Wiederholungsmöglichkeit bestanden hatte. Ein 
Vorgehen nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn seit dem Tag der mündlichen 
Prüfung mehr als fünf Jahre vergangen sind. 
 

§ 19 
Mängel des Prüfungsverfahrens 

 
(1) Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag oder von Amts wegen anordnen, dass 
die Prüfung oder einzelne Teile der Prüfung zu wiederholen sind, wenn das 
Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich 
verletzt haben. Die Wiederholung einer verfahrensfehlerhaften schriftlichen 
Prüfung soll, soweit möglich, unmittelbar nach bekannt werden des 
Verfahrensmangels, jedenfalls aber vor Abschluss des Prüfungsverfahrens 
erfolgen.  
 
(2) Mängel im Prüfungsverfahren, die die Chancengleichheit erheblich verletzen, 
sind vom Prüfling unverzüglich nach bekannt werden zu rügen. Nach erfolgter 
Mängelrüge ist innerhalb eines Monats vom Prüfling ein schriftlicher  Antrag auf 
Wiederholung des mangelbehafteten Prüfungsteils zu stellen. Dies gilt sinngemäß 
auch in den Fällen, in denen der Prüfling später als das Prüfungsamt oder der 
Prüfungsausschuss Kenntnis vom Verfahrensmangel erlangt. 
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§ 20 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Bis zu einem Jahr nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird von der Leiterin 
oder dem Leiter des Prüfungsamtes auf Antrag des Prüflings in angemessener 
Frist Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten und die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 

§ 21 
Widerspruchsverfahren 

 
Für Widersprüche gegen die nach dieser Ordnung erlassenen Entscheidungen gilt 
§ 66 HmbHG. 
 

§ 22 
In-Kraft-Treten 

 
Die Schwerpunktbereichsprüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger in Kraft. Sie gilt mit Wirkung vom 
Wintersemester 2005/2006.  
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2. Auszüge aus dem Hamburgischen Juristenausbildung sgesetz   
    (JAG) 
 

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

(…) 
§ 2 

Ausbildungsgang und Prüfungen 
 

(1) Die juristische Ausbildung gliedert sich in ein Hochschulstudium und einen 
Vorbereitungsdienst. 
 
(2) Das Hochschulstudium wird mit der ersten Prüfung abgeschlossen. Sie besteht 
aus einer universitären Schwerpunktbereichsprüfung und einer staatlichen Pflicht-
fachprüfung. 

 
Teil 2 

Studium und erste Prüfung 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 3 
Studienzeit 

 
(1) Die Studienzeit beträgt vier Jahre; diese Zeit kann unterschritten werden, sofern 
die für die Zulassung zur universitären Schwerpunktbereichsprüfung und zur staat-
lichen Pflichtfachprüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind. Mindes-
tens zwei Jahre müssen auf ein Studium an einer Hochschule im Geltungsbereich 
des Deutschen Richtergesetzes entfallen. 
(…) 

§ 5 
Praktische Studienzeit 

 
(1) Die Studierenden haben in der vorlesungsfreien Zeit insgesamt drei Monate an 
praktischen Studienzeiten im In- oder Ausland teilzunehmen; mindestens ein 
Monat soll bei einer Ausbildungsstelle in der Freien Hansestadt Hamburg 
absolviert werden. 
 
(2) Die praktischen Studienzeiten können bei einem Gericht, einer Staatsanwalt-
schaft, einer Verwaltungsbehörde, einer Rechtsanwältin, einem Rechtsanwalt, 
einer Notarin, einem Notar oder einem Unternehmen, einem Verband oder jeden 
anderen Stelle absolviert werden, die geeignet sind, eine Anschauung von prakti-
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scher Bedeutung durch eine Juristin oder einen Juristen erfolgt. Die praktischen 
Studienzeiten haben sich auf mindestens zwei der Bereiche Bürgerliches Recht, 
Strafrecht und Öffentliches Recht zu beziehen. 
 
(3) Zu beginn der praktischen Studienzeit werden die Studierenden nach Maßgabe 
des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), geändert am 
15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 
(4) Die Ausbildungsstelle erteilt den Studierenden eine Bescheinigung über die 
Ableistung der praktischen Studienzeit, die den Zeitraum der praktischen Studien-
zeit und das Rechtsgebiet nach Absatz 2 Satz 2 ausweist. Das Nähere regelt das 
Prüfungsamt. 
(…) 

§ 8 
Durchführung der ersten Prüfung 

 
(1) Die staatliche Pflichtfachprüfung wird von dem Justizprüfungsamt für die 
staatliche Pflichtfachprüfung (Prüfungsamt) abgenommen. 
 
(2) Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung wird von der Hochschule 
abgenommen. 
(…) 
 

Dritter Abschnitt 
Die universitäre Scherpunktbereichsprüfung 

 
§ 30 

Allgemeine Vorschriften zur Schwerpunktbereichsprüf ung 
 

(1) Die Hochschule hat die Einheitlichkeit der Prüfungsanforderungen und der 
Leistungsbewertungen sowohl im Verhältnis der einzelnen Schwerpunktbereiche 
untereinander als auch im Verhältnis der Schwerpunktbereichsprüfung zur 
staatlichen Pflichtfachprüfung zu gewährleisten. 
Freitag den 20. Juni 2003 163 HmbGVBl. Nr. 23 
 
(2) Die Hochschule erlässt eine Prüfungsordnung für die 
Schwerpunktbereichsprüfung. Sie bedarf abweichend von § 108 Absatz 1 Satz 3 
HmbHG der Genehmigung durch die zuständige Behörde. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn die Prüfungsordnung insgesamt oder zu Teilen 
1. gegen Rechtsvorschriften verstößt oder 
2. die im Hochschulbereich erforderliche Einheitlichkeit oder Gleichwertigkeit der 
Ausbildung oder Abschlüsse nicht gewährleistet. 
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§ 31 

Schwerpunktbereiche 
 

(1) Die Schwerpunktbereiche  dienen der Ergänzung des Studiums, der Vertiefung 
der mit zu ihnen zusammenhängenden Pflichtfächer sowie zur Vermittlung 
interdisziplinärer und internationaler Bezüge des Rechts. Sie werden von der 
Hochschule gebildet und eingerichtet und von den Studierenden gewählt. 
 
(2) Jeder Schwerpunktbereich umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 
mindestens  sechzehn Semesterwochenstunden. Die Schwerpunktbereiche sollen 
mehrere Rechtsgebiete umfassen und auf Grund ihres Stoffzusammenschnitts 
einen Überblick über einen wesentlichen Teilbereich der Rechtswissenschaft 
ermöglichen. 

 
§ 32 

Prüfungsleistungen 
(1) Es sind mindesten drei Prüfungsleistungen, davon eine Aufsichtsarbeit und 
eine mündliche Prüfung, zu erbringen. Die weiteren Prüfungsleistungen bestimmt 
die Hochschule; sie können aus mehreren studienbegleitenden Aufsichtsarbeiten 
bestehen. Die Prüfungsleistungen müssen in ihrer Gesamtheit alle Rechtsgebiete 
des Schwerpunktbereichs abdecken. 
 
(2) Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung kann abweichend von § 65 
Absatz 1 Satz 1 HambHG nur einmal wiederholt werden. 
 

§ 33 
Universitäre Endnote 

 
(1) Die Hochschule setzt die Endpunktzahl sowie die Endnote der universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung (universitäre Endnote) nach § 7 fest. Die universitäre 
Schwerpunktbereichsprüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens die 
universitäre Endnote „ausreichend“ erreicht hat. 
 
(2) Die Gewichtung der Prüfungsleistung bestimmt die Hochschule. Dabei dürfen 
die Leistungen aus Aufsichtsarbeiten für die Bildung der Gesamtnote das Gewicht 
einer staatlichen Aufsichtsarbeit nach § 22 Absatz 2 Satz 2 nicht unterschreiten 
und die Leistung aus der mündlichen Prüfung ein Drittel des Gewichts der 
universitären Endnote nicht überschreiten. Bestimmt die Hochschule, dass die zu 
erbringenden Prüfungsleistungen nur eine Aufsichtsarbeit nach § 32 Absatz 1 
Satz 1 umfassen, muss diese im Umfang und Gewicht für die Bildung der Gesamt-
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note dem einer staatlichen Aufsichtsarbeit nach § 15 Absatz 1 Satz 2 und § 22 
Absatz 2 Satz 2 entsprechen. § 22 Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 
 

§ 34 
Prüfungsbescheinigung 

 
(1) Wer die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung bestanden hat, erhält von 
der Hochschule eine Bescheinigung, die 
1. die Hochschule, an der die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung abgelegt 
wurde, 
2. die Endpunktzahl und universitäre Endnote nach § 33 Absatz 1, 
3. die Bezeichnung des gewählten Schwerpunktbereiches und 
4. die Art der universitären Prüfungsleistung, die jeweils erzielten Einzelpunkt-
zahlen und ihre Gewichtung bezogen auf die Gesamtnote der ersten Prüfung 
ausweist. 
 
(2) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden, teilt dies die Hochschule dem 
Prüfling unverzüglich mit. 
 

Vierter Abschnitt 
 

Gesamtnote der ersten Prüfung 
§ 35 

(1) Die erste Prüfung hat bestanden, wer die universitäre Schwerpunktbereichs-
prüfung und die staatliche Pflichtfachprüfung bestanden hat. Wer die staatliche 
Pflichtfachprüfung oder die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung endgültig 
nicht bestanden hat, hat die erste Prüfung nicht bestanden. 
 
(2) Aus den Endpunktzahlen der staatlichen Pflichtfachprüfungen nach § 22 Absatz 
1 sowie der universitäre Schwerpunktbereichsprüfungen nach § 33 Absatz 1 wird 
die Gesamtpunktzahl der ersten Prüfung errechnet. Die Gesamtpunktzahl wird aus 
der Summe der staatlichen Pflichtprüfung zu 70 von Hundert und der universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung zu 30 von Hundert gebildet. Aus der Gesamtpunkt-
zahl ergibt sich die Gesamtnote der ersten Prüfung nach § 7. 
 
(3) Das Zeugnis über die erste Prüfung weist für die staatliche Pflichtfachprüfung 
die Angaben nach § 22 Absatz 1, für die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung 
die Angaben nach § 34 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie für die erste Prüfung die 
Gesamtpunktzahl und die Gesamtnote nach Absatz 2 Satz 3 aus. 
 
(4) Das Prüfungsamt berechnet die Gesamtnote nach Absatz 2 und erstellt das 
Zeugnis nach Absatz 3, wenn die staatliche Pflichtfachprüfung in der Freien und 
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Hansestadt Hamburg bestanden wurde. In diesem Fall setzt das Prüfungsamt auf 
Grund der Endpunktzahl nach § 22 Absatz 1 für jeden Prüfling desselben 
Prüfungstermins eine Platznummer fest, die dem Prüfling auf Antrag in einer 
gesonderten Bescheinigung mitgeteilt wird. Die Bescheinigung weist aus, wie viele 
Prüflinge desselben Prüfungstermins an der Prüfung teilgenommen haben und wie 
viele Prüflinge die Prüfung bestanden haben. Haben mehrere Prüflinge die gleich 
Endpunktzahl, so erhalten sie die gleiche Platznummer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
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Und so schätzen Absolventen das Studium der ökonomischen Analyse des Rechts 
ein: 

 
"Die erworbenen Grundkenntnisse in der Mikroökonomik erschließen mir eine ganz 
neue Argumentationsebene. Wirtschaftsmathematische Berechnungen oder 
Kenntnisse ausländischer Rechtsordnungen stehen bei den Kursen nicht im 
Vordergrund. Wichtig ist vielmehr das Verständnis des ökonomischen 
Denkansatzes, der rechtsordnungsübergreifend anwendbar ist. Die US-amerikani-
schen Wurzeln der Debatte werden in mehreren deutschsprachigen Lehrbüchern 
gut erklärt."  
Vanessa Schramm, Studentin des SPB VI 

 
"Den Schwerpunkt "Ökonomische Analyse des Rechts" möchte ich jedem 
Studenten der Rechtswissenschaft ans Herz legen. Die Kenntnis der ökonomi-
schen Ratio zentraler Rechtsinstitute wie z.B. von §§ 280 und 823 BGB hat meinen 
Blickwinkel auf die Rechtswissenschaft verändert. Bei der Vorbereitung auf den 
staatlichen Teil des juristischen Examens setze ich mich jetzt ganz anders mit 
Schrifttum und Rechtsprechung auseinander. Meine Kenntnisse aus dem SPB sind 
ein Gewinn und zwar über Studium und Examensvorbereitung hinaus auch im 
Alltag." 
Finn Mengler, cand. iur., Absolvent des Schwerpunktbereichs  
 
"Im Schwerpunktbereich habe ich gelernt, mir Antworten auch auf spezielle 
Rechtsfragen aus Vertragsrecht, Corporate Governance oder Verfassungsrecht 
mit einfachen ökonomischen Denkschritten zu erschließen. Die Analysetechnik von 
Recht und Ökonomik hilft mir sehr, übergreifendes Problemverständnis zu 
entwickeln." 
Steffen Meier, Absolvent des Schwerpunktbereichs  
 
 
„Meine im Rahmen der Beschäftigung mit der Rechtsökonomie erworbenen 
Kenntnisse sind mir in der Praxis in mehrfacher Hinsicht von Nutzen.  Sie erleich-
tern das Verständnis komplizierter ökonomischer Sachverhalte und insbesondere 
der in jeder wirtschaftsrechtlicher Beratung zugrunde liegenden Interessen. Ferner 
hilft ein rechtsökonomisches Verständnis bei der Entwicklung und Bewertung von 
Vertragsgestaltungen.“ 
Henning Fräßdorf, Rechtsanwalt, Hogan Lovells International LLP 
 

 


